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Oktober 2020  

Stellungnahme bezüglich des Entwurfs eines Bundesgesetzes, mit dem straf- und medi-
enrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden 

Der Unabhängige Monitoringausschuss ist zuständig für die Überwachung der Einhaltung 
der UN-Konvention „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ 
(UN-BRK)1 vom 13. Dezember 2006 in Angelegenheiten, die in Gesetzgebung und Voll-
ziehung Bundessache sind. Er hat sich auf der Grundlage des damaligen § 13 des Bundes-
behindertengesetzes (BBG)2 in Umsetzung der Konvention konstituiert. Es obliegt dem 
Unabhängigen Monitoringausschuss gem. § 13g Abs. 2 Z. 1 und 2 BBG3 in Angelegenhei-
ten, die in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind, Stellungnahmen von Orga-
nen der Verwaltung mit Bezug auf die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention einzu-
holen (Ziffer 1) und Empfehlungen und Stellungnahmen betreffend die Umsetzung der 
UN-BRK abzugeben (Ziffer 2). Dabei haben nach Absatz 4 alle Organe des Bundes den 
Monitoringausschuss bei der Besorgung der Aufgaben des Absatzes 2 Z. 1 zu unterstützen, 
ihm Akteneinsicht zu gewähren und auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 

Der Monitoringausschuss ist auch in Gesetzesbegutachtungen einzubeziehen. Er bedankt 
sich für die Übermittlung des Entwurfs und begrüßt zunächst grundsätzlich die geplanten 
Änderungen. 

Zu Art. 1 Änderung des Strafgesetzbuches – § 283: 

Nach Art. 1 Unterabsatz 2 der UN-BRK zählen zu Menschen mit Behinderungen diejenigen 
Menschen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträch-
tigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und 
wirksamen Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können. 

 
1 Engl.: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); UN-Generalversammlung, 
A/RES/61/106; BGBl. III Nr. 155/2008. ratifiziert mit 26. Oktober 2008 BGBl. III Nr. 155/2008, neue Über-
setzung: BGBl. III Nr. 195/2016. 
2 BGBl. Nr. 283/1990 i.d.F.d. BGBl. I Nr. 115/2008, , in derzeit geltender Fassung §§ 13g-13l. 
3 i.d.F.d. BGBl I Nr. 59/2018. 
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§ 283 Abs. 1 Z 1 StGB enthält die Formulierung „… einer körperlichen oder geistigen Be-
hinderung …“.4 Die Formulierung „geistige Behinderung“ wird von den Betroffenen als 
diskriminierend erlebt und birgt die Gefahr der Stigmatisierung. 

Der Monitoringausschuss schlägt daher vor, im Zuge der Änderung des § 283 StGB eine 
o.a. Formulierung im Sinne der UN-BRK „körperliche, psychische, intellektuelle oder Sin-
nesbeeinträchtigung“ anzupassen. 

Für den Ausschuss 

Christine Steger 
Vorsitzende 

 
4 Geltende Fassung des § 283 
(1) Wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird,  

1. zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach den vorhandenen 
oder fehlenden Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, 
der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, einer körperlichen oder geistigen Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich 
wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder zu Hass gegen sie aufstachelt. 
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